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§ 55i Durchführung einer kontrollierten Lieferung
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§ 64. Nationales Mitglied

§ 65. Weiterübermittlung von personenbezogenen Daten durch Eurojust
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§ 67 Verständigungspflichten
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Erster Abschnitt

Überwachung von Entscheidungen über Bewährungsmaßnahmen und alternative Sanktionen, und

Folgeentscheidungen

Erster Unterabschnitt

Überwachung von Entscheidungen anderer Mitgliedstaaten

§ 81 Voraussetzungen

§ 82 Unzulässigkeit der Überwachung

§ 83 Zuständigkeit

§ 84 Verfahren

§ 85 Entscheidung

§ 86 Wirkung der Übernahme der Überwachung

§ 87 Anpassung der Bewährungsmaßnahmen

§ 88 Fristen

§ 89 Aufschub der Entscheidung

§ 90 Folgeentscheidungen im Inland

§ 91 Rückübertragung und Folgeentscheidungen im Ausstellungsstaat

§ 92 Verständigung des Ausstellungsstaats in allen Fällen

§ 93 Wiederaufnahme des Verfahrens

§ 94 Kosten

Zweiter Unterabschnitt

Erwirkung der Überwachung in einem anderen Mitgliedstaat

§ 95 Befassung eines anderen Mitgliedstaats

§ 96 Zurückziehung der Bescheinigung

§ 97 Wirkung der Übernahme der Überwachung

§ 97a. Verständigung nach Übernahme der Überwachung durch den Vollstreckungsstaat

§ 98 Rückübertragung der Zuständigkeit (Anm.: Rückübertragung der Überwachung)

§ 99 Verständigung des Vollstreckungsstaats im Falle der Zuständigkeit des Ausstellungsstaats für

Folgeentscheidungen (Anm.: Verständigung des Vollstreckungsstaats nach Rückübertragung)

Zweiter Abschnitt

Überwachung von Entscheidungen über die Anwendung gelinderer Mittel

Erster Unterabschnitt

Überwachung von Entscheidungen anderer Mitgliedstaaten
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§ 100 Voraussetzungen

§ 101 Unzulässigkeit der Überwachung

§ 102 Zuständigkeit

§ 103 Verfahren

§ 104 Entscheidung

§ 105 Wirkung der Übernahme der Überwachung

§ 106 Anpassung der gelinderen Mittel

§ 107 Fristen

§ 108 Aufschub der Entscheidung

§ 109 Zuständigkeit für Folgeentscheidungen

§ 110 Auskunftsersuchen

§ 111 Verständigung des Anordnungsstaats

§ 112 unbeantwortete Verständigungen und Beendigung der Überwachung

§ 113 Übergabe des Betroffenen

§ 114 Kosten

Zweiter Unterabschnitt

Erwirkung der Überwachung in einem anderen Mitgliedstaat

§ 115 Befassung eines anderen Mitgliedstaats

§ 116 Zurückziehung der Bescheinigung

§ 117 Ersuchen um Fortsetzung der Überwachung

§ 118 Entscheidung über Folgemaßnahmen

§ 119 Wirkung der Übernahme der Überwachung

§ 120 Fortsetzung der Überwachung im Inland

§ 121 Verständigung des Vollstreckungsstaats

VI. Hauptstück

Anerkennung Europäischer Schutzanordnungen in Strafsachen

Erster Abschnitt

Anerkennung von Entscheidungen anderer Mitgliedstaaten

§ 122 Voraussetzungen

§ 123 Antrag der geschützten Person (Anm.: Antrag der geschützten Person im Inland)

§ 124 Unzulässigkeit der Anerkennung
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§ 125 Zuständigkeit

§ 126 Verfahren

§ 127 Entscheidung

§ 128 Verständigungspflichten des Vollstreckungsstaates

§ 129 Rechtsfolgen eines Verstoßes im Vollstreckungsstaat

§ 130 Zuständigkeit des Anordnungsstaates

§ 131 Folgen einer Änderung der Europäischen Schutzanordnung

§ 132 Aufhebung der erteilten Anordnungen

§ 133 Kosten

Zweiter Abschnitt

Erwirkung der Anerkennung in einem anderen Mitgliedstaat

§ 134 Erlass einer Europäischen Schutzanordnung

§ 135 Befassung eines anderen Mitgliedstaates (Anm.: Befassung eines anderen Mitgliedstaats)

§ 136 Änderung oder Zurückziehung der Europäischen Schutzanordnung

§ 137 Beantwortung von Ersuchen

VII. Hauptstück

Schluss-, Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen

§ 138. Verweisungen

§ 139. Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen zur Stammfassung

§ 140. Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen zu Novellen

§ 141 Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union

§ 142. Vollziehung

Anhang I

Liste von Straftaten, bei denen die beiderseitige Strafbarkeit nicht geprüft wird

Anhang

II

Europäischer Haftbefehl

Anhang

III

Bescheinigung nach Artikel 9 des Rahmenbeschlusses vom 22. Juli 2003 über die Vollstreckung von Entscheidungen

über die Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln in der Europäischen Union

Anhang IV

Vereinbarung über die Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe und Anlagen zur Vereinbarung über die Bildung

einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe
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(Anm.: Vereinbarung über die Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe samt Anlagen)

Anhang

V

Bescheinigung nach Art. 4 des Rahmenbeschlusses 2006/783/JI des Rates über die Anwendung des Grundsatzes der

gegenseitigen Anerkennung auf Einziehungsentscheidungen

Anhang VI

Bescheinigung nach Artikel 4 des Rahmenbeschlusses 2005/214/JI des Rates über die Anwendung des Grundsatzes der

gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen

Anhang VII

Bescheinigung nach Art. 4 des Rahmenbeschlusses 2008/909/JI des Rates über die Anwendung des Grundsatzes der

gegenseitigen Anerkennung auf Urteile in Strafsachen, durch die eine freiheitsentziehende Strafe oder Maßnahme

verhängt wird, für die Zwecke ihrer Vollstreckung in der Europäischen Union

Anhang

VIII

Formblatt zur Unterrichtung der verurteilten Person

Anhang IX

Formblatt nach den Artikeln 6, 7, 8, 9 und 10 des Rahmenbeschlusses des Rates 2009/315/JI des Rates über die

Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten

Anhang X

Formblatt nach Artikel 6 des Rahmenbeschlusses 2008/947/JI des Rates über die Anwendung des Grundsatzes der

gegenseitigen Anerkennung auf Urteile und Bewährungsentscheidungen im Hinblick auf die Überwachung von

Bewährungsmaßnahmen und alternativen Sanktionen

Anhang XI

Formblatt nach Artikel 17 des Rahmenbeschlusses 2008/947/JI des Rates über die Anwendung des Grundsatzes der

gegenseitigen Anerkennung auf Urteile und Bewährungsentscheidungen im Hinblick auf die Überwachung von

Bewährungsmaßnahmen und alternativen Sanktionen

Anhang

XII

Formblatt nach Artikel 10 des Rahmenbeschlusses 2009/829/JI des Rates über die Anwendung – zwischen den

Mitgliedstaaten der Europäischen Union – des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen über

Überwachungsmaßnahmen als Alternative zur Untersuchungshaft

Anhang XIII

Formblatt nach Artikel 19 des Rahmenbeschlusses 2009/829/JI des Rates über die Anwendung – zwischen den

Mitgliedstaaten der Europäischen Union – des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen über

Überwachungsmaßnahmen als Alternative zur Untersuchungshaft

(Anm.: Anhang XIV aufgehoben durch Art. 4 Z 46, BGBl. I Nr. 20/2020)

Anhang XV

Europäische Schutzanordnung nach Artikel 7 der Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 13.12.2011 über die Europäische Schutzanordnung (Anm.: Europäische Schutzanordnung nach Artikel 7 der

Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Europäische

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2020/20


Schutzanordnung)

Anhang XVI

Formblatt nach Artikel 12 der Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.12.2011 über

die Europäische Schutzanordnung (Meldung eines Verstoßes gegen die aufgrund der Europäischen Schutzanordnung

erlassene Maßnahme) (Anm.: Formblatt nach Artikel 12 der Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Europäische Schutzanordnung (Meldung eines Verstoßes gegen die

aufgrund der Europäischen Schutzanordnung erlassene Maßnahme))

Anhang

XVII

Formblatt nach Artikel 5 der Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über

die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen (Europäische Ermittlungsanordnung)

Anhang

XVIII

Formblatt nach Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April

2014 über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen (Empfangsbestätigung für die Europäische

Ermittlungsanordnung)

Anhang

XIX

Formblatt nach Artikel 31 der Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014

über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen (Anm.: Formblatt nach Artikel 31 der Richtlinie 2014/41/EU

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die Europäische Ermittlungsanordnung in

Strafsachen (Unterrichtung))
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